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KFURT – Zum diesjährigen 
schen Zahnärztetag wurde 
.berufskunde2020.de in 
kfurt als neues Angebot für 

Themenkomplex „Grund-
 der zahnärztlichen Abrech-
“ eingeführt.

gehende Zahnmediziner auf dem 
eg in die Freiberuflichkeit zu un-

tzen ist das erklärte Ziel der Bun-
hnärztekammer (BZÄK), des 
esverbands der zahnmedizi-
en Alumni in Deutschland (BdZA) 
es Bundesverbands der Zahnme-

studenten in Deutschland 
), die gemeinsam diese Internet-

betreiben. 

tgeber für den Berufsstart
gemeinschaftliche Konzept Be-
unde2020 soll ein Ratgeber rund 
en Berufsstart sein. Angesichts der 

bestehenden Informations- und Semi-
narflut verfolgt das Projekt das Ziel, den 
zahnmedizinischen Nachwuchs unab-
hängig von wirtschaftlichen Interessen 
zu beraten. „Wissenstransfer, fachliche 
und praktische Unterstützung sind 
beste Voraussetzungen für zukünftige 
Zahnmediziner auf ihrem Weg in die 
freiberufliche Berufsausübung“, er-
klärt BZÄK-Vizepräsident Dr. Dietmar 
Oesterreich. 

BWL als Herausforderung
Neben der Fachkompetenz sind die 
korrekte Abrechnung und eine be-

triebswirtschaftlich stim-

mige Honorargestaltung 
Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Praxisfüh-
rung. Die Honorierung, 
Abrechnung und das Pra-
xis-Controlling sind nicht 
Bestandteil der univer-
sitären Ausbildung. Daher 
ist die frühzeitige und in-
tensive Fortbildung in 
diesen Bereichen ent-

scheidend für den zukünftigen Berufs-
weg. Die angehenden Zahnmediziner 
müssen – als Inhaber, Sozius oder An-
gestellte einer Praxis – diese Herausfor-
derungen meistern können. (SD)  

  www.berufskunde2020.de 
www.bzaek.de

Hilfe für den  
richtigen Berufsstart

Neues Portal www.berufskunde2020.de 

Unterstützung für die Freiberuflich-

keit bietet berufskunde2020.de.
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Lights off. LE

Lichtjahre weiter sein: mit innov
Wie zum Beispiel den Synea Turb
neuen zerlegbaren chirurgische
Scaler. Arbeiten Sie ab sofort bei
langlebige Lichtquellen, die alles
dem weltweit ersten Hersteller s

W&H Deutschland, t 08682/8967-0
Besuchen Sie uns auf der IDS in Köln:

&H_LED-Podest+IDS_SD-01-11_166x

rsicherung versichert ist, und fürch
t negative Folgen, wenn er sich mit
eser „anlegt“. 

Aushebelung des  
Arzt-Patienten-Verhältnisses

ie Privaten Krankenversicherer wür
n durch die Öffnungsklausel freie

f Öffnung
ehen zu Lasten der Pat

11 | PR

ie PKV wünscht sich eine Öffnungklau-

el und greift damit in das Arzt-Patien-

en-Verhältnis ein.
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Hand erhalten, Einfluss auf die Wahl 
des Behandlers und die konkrete Form 
der Therapie zu nehmen. Da der Pa-

tient dies häufig widerspruchslos 
hinnehmen wird, greift dies massiv 
in das im Grundgesetz geschützte 
Selbstbestimmungsrecht des Pa-
tienten ein. 

Im Ergebnis würden die tragen-
den Säulen des Arzt-Patienten-Ver-
hältnisses ausgehebelt.

Das Interesse der PKV als Wirt-
schaftsunternehmen an einer Kos-
teneindämmung ist sicherlich legi-
tim. Dies kann und muss aber im 
unmittelbaren Verhältnis mit ihren 
Versicherungsnehmern über den 
Versicherungsvertrag erfolgen und 
darf nicht in das Vertrauensverhält-
nis (Zahn)Arzt – Patient eingreifen.

Unvereinbarkeit  
mit Rechtsprechung 

Der BGH fordert zwischen Patient 
und PKV „Waffengleichheit“ im Sin-
ne von Transparenz und gleichem 
Informationsstand (BGH, Urteil 

vom 11.06.2003, Az. IV ZR 418/02). Un-
klare Versicherungsbedingungen legt 
der BGH zu Gunsten des – schutz-
bedürftigen – Versicherungsnehmers 
aus (BGH, Urteil vom 09.07.2003, Az. 
IV ZR 74/02). 

Die Erstattungspflicht folgt der me-
dizinischen Notwendigkeit. Diese ist 
nicht von den Kosten abhängig (BGH, 
Urteil vom 12.03.2003, Az. IV ZR 278/01).

Die Öffnungsklausel würde diese in 
der Rechtsprechung gefestigten Grund-
sätze unterlaufen.

Ungleichbehandlung  
gegenüber Selbstzahlern

Die GOZ regelt die Honorierung zahn-
ärztlicher Leistungen unabhängig von 
dem Versichertenstatus. Die Öffnungs-
klausel würde sich ausschließlich bei 
Privatpatienten auswirken und damit 
zu einem Ungleichgewicht zwischen 
Privatversicherten und gesetzlich ver-
sicherten Selbstzahlern führen. Ein 
Umstand, der sich schlecht kommuni-
zieren lässt.

Das Fazit ist: Die Öffnungsklausel 
ist nicht nur entbehrlich, sondern zu 
Lasten der Patienten schädlich. Ihre 
Einführung würde in erster Linie zum 
deutlichen Nachteil der Patienten die 
Transparenz und freie Willensbildung 
aufheben und in das Arzt-Patienten-
Verhältnis eingreifen.

Die Diskussion um die Öffnungsklau-
sel wird bedauerlicherweise ausschließ-
lich auf dem Rücken des Patienten aus-
getragen. (Dr. Susanna Zentai, Medizin-
anwälting, www.goz-und-recht.de)  

sklausel
ienten – Eingriffe ins Arzt-Patienten-Verhältnis
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ÖLN – Die Öffnungsklausel sorgt 
ür Zündstoff im Fach. SPECTA-
OR-Rechtsexpertin Dr. Susanna 

Zentai zeigt die wichtigsten Argu-
mente, die sie bereits dem Bun-
desgesundheitsminister, Dr. Phi-
lipp Rösler, vorgetragen hat.

ie Öffnungsklausel geht zu Lasten 
des Patienten. Die dem Patienten 

ustehende und im Grundgesetz ge-

chützte Therapiefreiheit und sein 
echt auf Selbstbestimmung werden er-
eblich eingeschränkt. Transparenz 
nd freie Abstimmung mit dem Be-
andler wären nahezu aufgehoben.

Die Erstattungspflicht einer jeden 
ersicherung folgt nach Versicherungs-
echt zwingend und uneingeschränkt 
er medizinischen Notwendigkeit. Liegt 
iese vor, muss der Patient die unbeein-

lusste – insbesondere von wirtschaft -
ichen Ängsten – Entscheidungsfreiheit 
ehalten, sich für den einen oder ande-

en Behandler und die eine oder andere 
herapieform zu entscheiden. 

Diese Entscheidungsfreiheit – gera-
de in Unabhängigkeit von der Einfluss-
nahme durch eine Versicherung – ist in 
der Rechtsprechung schon seit Jah-
ren, nicht zuletzt vom Bundes-
gerichtshof (BGH), bestätigt. Eine 
Öffnungsklausel würde für die Rech-
te und die Freiheit des Patienten ei-
nen einschneidenden Rückschritt 
bedeuten. 

Die Argumentation, die Öff-
nungsklausel sehe ja ein Einver-
nehmen zwischen Patient, Ver-
sicherung und Behandler vor, 
geht leider ins Leere.

In unserer täglichen Arbeit 
sehen wir, dass sich Patienten 
leicht verunsichern lassen. Leis-

tungsablehnungen der Versicherun-
gen ebenso wie die Aufforderung, zu 
einem anderen (günstiger abrech-
nenden) Behandler zu gehen, sind 
heute bereits in Anwendung von 
§ 192 Abs. 3 Nr 1 VVG (Beratung über 
die Anbieter von Leistungen) an der 
Tagesordnung. 

Patienten fehlen häufig der Mut 
und der finanzielle Spielraum, Empfeh-
lungen, Vorgaben und Kürzungen der 
Versicherungen zu hinterfragen und 
sich gegebenenfalls auch dagegen zu 
wehren. Der Patient hält sich vor Au-
gen, dass er „sein Leben lang“ bei dieser 

Zündsto
Rechtsexpertin Dr. Susanna Zentai: Vorschläge
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ativer LED Technologie in innovativen Produkten.
inen, den neuen Alegra Winkelstücken, den

n Instrumenten oder Pyon 2, dem neuen Piezo
 Tageslicht-Qualität und freuen Sie sich auf
 andere in den Schatten stellen. Vertrauen Sie
terilisierbarer LED Produkte.
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